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Durchschnit t l . P re i s 
Fr. 1 1 - 2 0 

» 9 - 1 8 

Birnen . . . . . . 

Aepfel 

Wir wollen am Schlüsse nicht ermangeln, darauf 

aufmerksam zn machen, dass die Vergleichbarkeit der 

bisherigen landwirtschaftlichen Statistik der Schweiz, 

abgesehen von den materiellen Differenzen, zum Theil 

auch formell durch die methodologisch verschiedene Be

rechnung der Durchschnittswert!^ störend infiuenzirt ist. 

Die BedaTction. 

Die Branntweinbrennerei in der Schweiz. 

Zahl der bundessteuerpflichtigen Brennereien und Produktion derselben während des Brennjahres 1885/86 in Hektolitern 

absoluten Alkohols.*) 
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I I. Kantone, die auf gebrannten Wassern ausländischer und schweizerischer Provenienz Eingangsgebühren erheben. 
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II . Kantone , die nur auf ausländischen gebrannten Wassern E ingangsgebuhren erheben. 
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ETI. Kantone, die auf gebrannten Wassern keine Eingangsgebùhren erheben. 
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Zürich . . . . 
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nicht angegebener Produktion : Bern 24, Luzern 8, Thurgau 2, Zürich 2, Genf 1. Total 37. — Gesammt-Total 1022 . 

îerpflichtig sind alle Brennereien, welche Getreide jeder Art, Kartoffeln, Bier, Branereiabfälle, Rüben oder Melasse zu gebrannten 
en. Die letztem beiden Stoffe werden indessen zur Zeit von keiner schweizerischen Brennerei verwendet. 
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